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Juli 1971 in Bukarest angenom
menes Grundsatzdokument und 
Arbeitsprogramm. Das K. wurde 
auf der Grundlage des Statuts 
des RGW, der Beschlüsse der
XXIII. (Sonder-)Tagung des RGW 
(Moskau, April 1969) und der
XXIV. Tagung des RGW (War
schau, Mai 1970) ausgearbeitet. 
Die weitere Vertiefung und Ver
vollkommnung der Zusammen
arbeit und die Entwicklung der 
—v sozialistischen ökonomischen 
Integration der Mitgliedsländer 
des RGW beruhen, entsprechend 
den Prinzipien des sozialistischen 
Internationalismus, auf der 
Grundlage der Achtung der staat
lichen Souveränität, der Unab
hängigkeit und der nationalen In
teressen, der Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten der 
Länder, der völligen Gleichbe
rechtigung, des gegenseitigen 
Vorteils. und der kameradschaft
lichen gegenseitigen Hilfe. Die 
Zusammenarbeit ist ein von den 
kommunistischen und Arbeiter
parteien und den Regierungen 
der Mitgliedsländer des RGW 
bewußt und planmäßig gestalte
ter Prozeß der internationalen 
sozialistischen Arbeitsteilung, der 
Annäherung ihrer Wirtschaften 
und der Herausbildung einer mo
dernen, hocheffektiven Struktur 
der nationalen Volkswirtschaften, 
der schrittweisen Annäherung 
und Angleichung ihres ökonomi
schen Entwicklungsniveaus, der 
Herausbildung tiefgehender und 
stabiler Verbindungen in den 
Hauptzweigen der Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik, der 
Erweiterung und Festigung des 
internationalen Marktes dieser 
Länder sowie der Vervollkomm
nung der Ware-Geld-Beziehun
gen. Die Ausarbeitung des K. 
erfolgte in Auswertung der er
zielten Erfolge und der Erfah
rungen der wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Zu

sammenarbeit der Mitgliedslän
der des RGW auf zwei- und mehr
seitiger Grundlage. Das K. ent
spricht den sich aus den konkre
ten Anforderungen zur Errichtung 
und zur Gestaltung der entwik- 
kelten sozialistischen Gesellschaft 
in den Mitgliedsländern des RGW 
ergebenden Aufgaben sowie den 
Bedingungen der Klassenausein
andersetzung mit dem Imperia
lismus. Das von den Mitglied
staaten des RGW kollektiv aus
gearbeitete K. soll im Verlaufe 
von 15-20 Jahren etappen
weise verwirklicht werden. Das 
K. ist in 4 Kapitel und 17 Ab
schnitte gegliedert. Das erste 
Kapitel enthält die Charakteri
stik der erzielten Erfolge, Grund
prinzipien, Hauptziele, -wege 
und -mittel der weiteren Ver
tiefung und Vervollkommnung 
der wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammen
arbeit und Entwicklung der so
zialistischen ökonomischen Inte
gration sowie die Aufgaben zur 
schrittweisen Annäherung und 
Angleichung des ökonomischen 
Entwicklungsniveaus der Mit
gliedsländer des RGW. Im zwei
ten Kapitel werden Inhalt und 
Form der gegenseitigen Kon
sultationen zu Grundfragen der 
Wirtschaftspolitik, die Haupt
richtungen und -aufgaben der 
Entwicklung der Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Pla
nungstätigkeit, in Wissenschaft 
und Technik, im Außenhandel 
sowie die Vervollkommnung der 
Valuta- und Finanzbeziehungen 
behandelt. Das dritte Kapitel ist 
den Aufgaben zur Entwicklung 
der Zusammenarbeit in Indu
strie- und Wirtschaftszweigen 
gewidmet. Das vierte Kapitel 
enthält die Aufgaben zur Ver
vollkommnung der Rechtsgrund
lagen der Zusammenarbeit, or
ganisatorische Fragen und die 
Schlußbestimmungen.


